
 

 

Erhöhung der KV-Löhne um 8,15 % 
 

• Erhöhung der KV-Löhne um 8,15 % 

 

• Erhöhung der Lehrlingseinkommen um 9 % 

 

• Erhöhung der Dienstalterszulagen um Ø 12 % 

 

• Erhöhung der Zehrgelder um 8,15 % 
 

• Möglichkeit der Umwandlung der DAZ in Freizeit 

 

• Begünstigungsklausel für die Beibehaltung  

             bei Überzahlung 

 

Neuer Mindestlohn: € 2.178,85 

 

Geltungstermin:  1. Jänner 2024 

        Laufzeit: 12 Monate 

 


